
625 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 'des Nationalrates IX. GP. 

Bericht' 
des Finanz- uQ.dBudgetausscltusses 

über die Regierungsvorlage (587 der Bei
lagen): Vertrag zwischen der Republik öster
reich und der Bundesrepublik Deutschland 
zur Regelung von Schäden der Vertriebenen, 
Umsiedler und Verfolgt'en, iiber weitere 
finanzielle Fragen und Fragen aus dem sozia
len Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag). 

ständigen Aufenthalt hatten oder nach dem 
1. Jänner 1960 im Wege der Familienzusammen
führung oder als Heimkehrer nach österreich 
gekommen sind oder kommen und hier im Zeit
punkt der Antragstellung einen ständigen Auf
enthalt von mindestens sechs' Monaten hatten, 
oder vor dem 1. Jänner 1960, nach mindestens 
sechs Monaten Aufenthalt in österreich, aus 

Durch den vorliegenden Vertrag werden die österreich' in die Bundesrepublik Deutschland 
zwischen den beiden Staaten noch offenen finan- abgewandert sind und dort am 1. Jänner 1960 
ziellen Fragen, die mit der Zeit vom 13. März ständigen Aufenthalt hatten. Ist die betreffende 
1938 bis zum 8'. Mai 1945 in Zusammenhang Person in österreich oder der Bundesrepublik 
stehen, im Geiste freundschaftlicher und gutnach- Deutschland gestorben, so erhalten der über
barlicher Beziehungen geregelt. Der Vertrag lebende Ehegatte sowie die Kinder und Enkel des 
wurde in den Verhandlungen am 12. und 13. Juni Verstorbenen die im Vertrag vorgesehenen Lei-
1961 in Bad Kreuznach in seinen Grundzügen stungen. 
erstellt und am 27. November 1961 in Bonn Teil II enthält eine Aufzählung der österreichi
unterzeichnet. Der Vertrag besteht aus 27 Arti- schen gesetzlichen Regelungen für Verfolgte 
keIn und gliedert sich in sechs Teile, aus einem (12. Opferfürsorgeg,esetz-Novelle, "Hilfsfonds" 
Schlußprotokoll sowie zwei Anlagen und fünf und "Abgeltungsfonds"), zu deren Aufwand die 
Notenwechseln. Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag von 

Teil I enthält Bestimmungen über den Per- 95 Millionen Deutsche Mark leistet. Weiters 
sonenkreis und Umfang der Entschädigungs- findet die Bundesrepublik Deutschland gewisse 
aktion für Vertriebene und Umsiedler, zu deren Rückerstattungsansprüche der Sammelstellen A 
finanziellem Aufwand die' Bundesrepublik und B pauschal mit 6 Millionen Deutsche Mark 
Deutschland einen Beitrag von 125 Millionen ab. Weitere Bestimmungen betreffen die Gleich
Deutsche Mark leistet. Ferner gewährt die Bun- stellung deutscher Staatsangehöriger bei der An
desrepublik Deutschland ein Darlehen von wendung des Opferfürsorgegesetzes und die 
13 Millionen Deutsche Mark zur Räumung von Gleichstellung österreichischer Staatsbürger bei 
in österreich befindlichen Wohnlagern von Ansprüchen nach dem deutschen Bundesrücker
deutschen Staatsangehörigen. Weitere Bestim- stattungsgesetz. 
mungen betreffen die Gleichstellung der die Teil III bringt die Bereinigung aller zwischen 
Stichtagsvoraussetzungen erfüllenden österreich i- den beiden Vertragsstaaten noch offenen Fragen 
schen Staatsbürger im deutschen Lastenausgleich aus dem sozialen Bereich. Die Bundesrepublik 
und die Gleichstellung deutscher Staatsangehöri- Deutschland zahlt an die Republik österreich 
ger im Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz einen Betrag von 95 Millionen Deutsche Mark, 
und Besatzungsschädengesetz. hauptsächlich als Spitzenausgleich für von der 

Die für die Entschädigungsaktion vorgesehenen Republik österreich bereits erbrachte Leistungen 
Leistungen erhalten Vertriebene und Umsiedler, auf Grund des Zweiten Sozialversicherungsab
die österreichische Staatsbürger oder, deutsche kommens, für Rentenvorschüsse an Südtiroler 
Staatsangehörige oder deutsche Volkszugehörige, und Kanaltaler Umsiedler sowie zum Ausgleich 
.insbesondere mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, I ,der Aufwendungen für Heilbehandlung im Rah
sind und die am 1. Jänner 1960 in österreich men der Kriegsopferversorgung. 
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T!i! JV l'~,,~lt; l}9m 9tft!q~ $tP,U~f" PR9 4~
gabenfragen. östel'l'ei.isdu~ ~taatsbül'ge( werden 
in Gleichstellung mit den Staatsangehörigen der 
Vereinten Nationen in der Bundesrepublik 
Deutschland für die Dauer von sechs Jahren von 
der Entrimtung der deutschen Lastenausgleichs
abgabe befrei~. Von deutschen Staatsangehörigen 
wird die einmalige österreichische Vermögensab
gabe in österreich nicht eingehoben, soweit sie 
nicht bereits entrichtet wurde. 

Teil V" enthält neben der Einrichtung eines 
Schiedsgerichtes insbesondere die Abschluß~laqsel 
des Artikels 24. Sämtliche aus der Zeit; ygm 
13. März 1938 bis 8. Mai 1945 stammenden finan
ziellen oder verm§ge!ls.r~~~!i~~p fra,g~l1 z.yri~ 
schen österreich "und der Bundesf~publik 
Deutsmland sind mit diesem Vertrag endgültig 
geregelt. Individuelle Ansprüme von Staatsange
hprigen l?~id~!1 Vertr3:g~tei~~ ~11~ q~r erw~PI1.t!!1l 
?:cjJ: pl~~~!!p' p~~YQP. p'nq~rijbrh I).~iq.~r g~r pei~ 
9~n St~!l~en wirg. jgpQffi qer~rtigt; :AI}~prl-i.che 
fHpl@l}lJ!,ti~ .. m. 9~r iHj.~m:·)V~itig Hnlir§t~g~ri:· P!;fi 
~t~~ts~p.g~h.Prir.;en heid~r ~~p.9~r bJ~ibt~~rni~ d~e, 
~9&H~~~j~ H~Qeqqmm~nJ Ap.~priichl! v9f <hm 
g~qQt~~m beig.~r ~~u!eq, VPf atisl~J1.gisch~J1. 9q~r 
imerq~tiQn~Je,n G~riqmm im ~1~g~w~9~ dHJ:'s;h~ 
~H~~r~!':n ~p.d b~i in~~r}}>l~ion~l~ii F~r$ln ~Her 
An P~itiqJl.en,! R.~Qhnip~p.l ~~p1Qr~ll~en l;HW, 

~iq~HPrin~c1J. . 
"r~H VJ ~mhä~~ di~ ~bH9!~1J: ß~st!@Ill!,mg~l1 

üb~1.' G~!~uqg~h(lntj~ lln(! ~pk!'!lfme~~n g,j;§ v ~r'" 

Dr. Hetzenauer 
Berichterstatter 

~n§~: '}1;", ~fiH ~iij.~ll M{>p.~t 1,l!!;'.TI .AH~~a~§ffi der 
Ratifikationsul'kunden in KFaft und gilt auch fü,l' 
das Land Berlin; sofern nimt die Bundesrepublik 
Deutsmland innerhalb von drei Monaten nam 
Inkrafttreten des Vertrages eine ~enteilige Er
klärung abgibt. 

Der vorliegende Vertrag ist jedom in einigen 
Bestimmungen, und zwar in seinen Artikeln 6, 
7, 16, 18 und 20 bis 23, gesetz ändernden Charak
ters und bedarf daher zur Erlangung der inner
staatlidten Remtswirksamkeit gemäß Artikel 50 
BUI}dj!S-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1?~W der Genehmigung durm den Nationalrat. 

Der Finanz- und· Budgetaussmuß hat die· 
~~~i~nmg§vPrl~ß~ in §eil1er Sitzung am 28. März 
1962 beraten und nam einer Debatte, an der sim 
außer dem Berimterstatter die Abgeordneten 
Dr, Ka n d u t s c h, Mac h u n z e, und Doktor 
ß ~ chi nie sowie der ßuml~minis~er fÜr Fillan" 
zen Or. K lau s peteiligt~n, lllif den Stifflm~n 
d~r RegierJ.lngsp.art~il!tl den ß~sd11uß g~faßt, dem 
Na!:ionalr.at die G!:neh:migung djes~ VefH'ages ~u 
~mpfehlen.· . 

Der Fini!-rfi". ul1f,1 Budgetaussi:4uß §tell! 4en 
A n t rag, der Nationalrat wolle dem vorHegen
d~p y ~rtn~g~imffiließ!iffi ~Wh1ßprg~P~~!l, 1\.n
l~g~Jl !lAg Npt~~nvem~d (p~7 4.~f J}~jJ!!;~~ll) 9i~ 
~rf~ss1Jng§m~ßi~~ G~P'!!hmiglHl~ en~il~n· 

Wien, am 28. Miirz 1962 

.t\iß,p.Fr 
Qgm·m~ 

625 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




